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Fliederblütenfest in Arneburg
Am 4. und 5. Mai in der Stadthalle

Samstag, den 4. Mai
ab 20.00 Uhr Tanz für Jung und Alt
ab 21.00 Uhr spielt das

Sax‘n Anhalt Orchester

Eintritt 5.00 €

Sonntag, den 5. Mai
Frühschoppen mit der ArneburgerBlaskapelle
ab 13.00 spielen

Die Spiegelsberger Musikanten

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
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■ Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
Sekretariat
Frau Fehniger, Frau Beust, Tel. 039321-5180, Fax: 039321-518-18
Leiterin  Bauamt
– Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau

Frau Kuhlmann, kuhlmann@arneburg-goldbeck.de, 039321-518-40
– Mitarbeiter Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung

Herr Müller, 039321-518-43
– Mitarbeiter allgemeine Bauverwaltung, Fähren

Frau Herbst, 039321-518-41
Herr Jany, 039321-518-19

Ordnungsamt:
Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit
Herr Rottstädt,  039321-518-20
– Mitarbeiter ordnungsbehördliche Aufgaben, Gewerbe/

Märkte, Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren
Frau Gruber, 039321-518-45
Frau Sommer, 039321-518-46
Frau Hack, 039321-518-47

– Sachgebietsleiterin Standesamt/Einwohnermeldeamt/
Wahlen/Friedhof/Statistik:
Frau Jankow, 039321-518-30

■ Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
Allgemeine Sprechzeiten
Montag keine Sprechzeit
Dienstag 09.00-12.00  Uhr und 13.00-17.30 Uhr
Mittwoch 09.00-12.00 Uhr
Donnerstag 09.00-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr
Freitag 09.00-12.00 Uhr
Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes
Montag keine Sprechzeit
Dienstag 09.00-12.00 Uhr und 13.00-17.30 Uhr
Mittwoch keine Sprechzeit
Donnerstag 09.00-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr
Freitag keine Sprechzeit

■ Sprechzeiten im Stadtbüro Werben
Montag 09.00-12.00 Uhr

13.00-17.00 Uhr Einwohnermeldeamt
und allgemeine Sprechzeiten

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
08.30-12.00 Uhr Wohnungsverwaltung

Sprechzeiten im Mai: am 15.5.
Tel. 039393 -217, Fax 039393 -219

■ Sprechzeiten der Schiedsstelle Arneburg-Goldbeck
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck findet am Montag, 6. Mai von 17.00 bis 18.00 Uhr
im Verwaltungsamt Arneburg statt.
Ansprechpartner der Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außer-
halb der Sprechzeit unter der Tel.-Nr. 039390-81359, zu erreichen.

Wichtige Telefonnummern

■ Erreichbarkeit der Polizeistation
Sitz:Hohenberg-Krusemark, Hauptstraße 46

Tel. 039394-91490, Fax 039394-914910
■ Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Goldbeck

Fax: 039388-97169
Internet: www.arneburg-goldbeck.de
Telefon: 039388-9710
Bürgermeister der Verbandsgemeinde/
Leiter Haupt- und Ordnungsamt
Herr Trumpf trumpf@arneburg-goldbeck.de -971-10
Sekretariat
Frau Fricke fricke@arneburg-goldbeck.de -971-11
Hauptamt: Sachgebietsleiter Hauptamt
Herr Gabel -971-30
– Gebäudemanagement

Frau Braunert -971-34
– Allgemeine Verwaltung, Kindertagesstätten,

Hort, Schulen, Sitzungsdienst
Frau Stamm/Frau Zander -971-32

– Personal/Lohn/AGH
Frau Schild, Frau Stamm, Frau Jagieniak            -971-40

– Schreibbüro/Sitzungsdienst
Frau Fricke -971-11

– Wirtschaftsförderung, allgm. Vertr.
Herr Ludwig -971-50

Ordnungsamt
– Einwohnermeldeamt:

Frau Schatz -971-33
– Standesamt:

Frau Benke -971-31
– Gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz

Veranstaltungen/Systemadministrator
Herr Ruthenbeck -971-26

Kämmerei
– Leiterin  Kämmerei

Frau Hoedt hoedt@arneburg-goldbeck.de -971-20
– Leiterin Kasse und Vollstreckung

Frau Dähnrich -971-21
– Mitarbeiter Kasse

Frau  Schmidt, Frau Konert
Frau Dietrich -971-60

– Mitarbeiter Steuern, Vollstreckung
Frau Drechsel -971-12
Frau Schauer -971-13

– Mitarbeiter Liegenschaften/Kommunalvermögen
Frau Lindau, Frau Jagieniak                       -971-41

– Mitarbeiter Doppik/Beitragserhebung
Frau Troch -971-24
Frau Fleschner -971-25
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Wohnungen zu vergeben
Weitere Infomationen im Infrastrukturbetrieb

Gemeinde Hohenberg-Krusemark

Altenzaun
In Osterholz, Dorfstr.7-8 im moder-
nisierten Wohnblock mit Heizung und
Balkon
eine  4-R-Whg.; ca. 70 m²,
Grundmiete: 4,00 €/m²
zwei  3-R-Whg.; ca. 61 m²,
Grundmiete: 4,00 €/m²
Stallungen vorhanden.

Hohenberg-Krusemark
Hauptstr. 29-33
eine 2-R.-Whg., ca. 40 m²,
GM: 4,60 €/m²  OG rechts
eine 1-R.-Whg., ca. 30 m²,
GM: 4,40 €/m²  EG mitte
im sanierten Wohnblock mit Erdgashei-
zung

Hansestadt Werben (Elbe) /
OT Behrendorf

Behrendorf  im sanierten Wohnblock,
Werbener Str. 11
eine   3-R.-Whg.; ca. 57 m²,
Grundmiete:  4,30 €/m²
drei    2-R.-Whg.; ca. 46 m²,
Grundmiete:  4,30 €/m²
mit Erdgasheizung

Behrendorf, Werbener Str. 11b
zwei   3-R.-Whg.; ca. 56 m²,
Grundmiete:   4,30 €/m²

OT Giesenslage, Dorfstr. 22
eine  1-R.-Whg.; ca. 30 m²,
Grundmiete:  4,30 €/m²
eine  3-R.-Whg.; ca. 62 m² ,
Grundmiete : 4,26 €/m²
mit Erdgasheizung

Hansestadt Werben(Elbe)

Am alten Bahnhof  8/ 9  –
Erdgasheizung
zwei 3 R. Whg.; ca. 57 m²,
Grundmiete: 4,30 €/m²
zwei 1 R. Whg.; ca. 37 m²,
Grundmiete: 4,30 €/m²
eine 2 R. Whg.; ca. 46 m²,
Grundmiete: 4,30 €/m²

Behrendorfer Str. 14-16 –
Erdgasheizung
eine  3 R. Whg.; ca. 59 m²,
Grundmiete: 5,00 €/m²  im  I. OG
eine  1 R. Whg.; ca. 25 m²,
Grundmiete: 5,00 €/m² im DG

Marktplatz 1
Verpachtung Gaststätte „Ratskeller“
Hansestadt Werben (Elbe)
1-Gewerberaum ca. 20 m²,
Grundmiete 4,00 €/m² im EG
mit Zentralheizung
2-Gewerberaum ca. 55 m², Grundmiete
4,00 €/m² im EG mit Zentralheizung

Stadt Arneburg

Breite Str. 1
Gewerbeimmobilie ca. 91 m²,
Grundmiete: 3,80 €/m²; möbliert
!!!! Komplett sanierte Wohnung in
Arneburg !!!!

Breite Str. 9
eine 2 R. Whg. ; ca. 69 m²:
Grundmiete: 4,50 €/m²
im OG (Laminat WZ,SZ)

Gemeinde Rochau

Eichenweg 7
eine   4-R.-Whg.; ca. 70 m²,
Grundmiete:   3,77 €/m² (OG links)

Polkauer Str. 4
eine   2-R.-Whg.; ca. 36 m²,
Grundmiete:   4,00 €/m² (OG mitte)

In allen Gemeinden ist jeweils Mietkauti-
on in Höhe von 2 Grundmonatsmieten
zu hinterlegen.
Sprechzeiten  Wohnungswesen:
Montag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeit in der Hansestadt Wer-
ben (Elbe) im Rathaus der Stadt
Sprechzeit: 15. Mai von 9 – 12 Uhr
Nähere Angaben zu den Wohnungen
können Sie im Infrastrukturbetrieb (Ei-
genbetrieb) der Stadt Arneburg,  Woh-
nungswesen, 39596 Arneburg, Oster-
burger Str. 1(Industrie- und Gewerbe-
park) erhalten.
Herr Lindemann
Tel. 039321 547811 – Betriebsleiter
Herr Müller
Tel. 039321 547816
Frau Klas
Tel. 039321 547813 – Wohnungswesen
Frau Thürnagel
Tel. 039321 547810 – Sekretariat
Fax: 039321 547818
E-Mail: eigenbetrieb@isb-arneburg.de

Tour Arneburg – 29. Mai
Arneburg Seniorenheim

10.00 – 10.45 Uhr
Schule
10.50 – 12.10 Uhr
Bahnhofstr.
15.15 – 16.30 Uhr

Hohenb.-Krusem. Schule
12.25 – 13.25 Uhr
Kindergarten
13.30 – 13.55 Uhr

Hindenburg Breite Straße
14.05 -  14.30 Uhr

Schwarzholz Dorfmitte
14.40 – 14.55 Uhr

Arneburg Bahnhofstr.
15.15 - 16.30Uhr

Eichstedt Gaststätte
16.45 – 17.15 Uhr

Baben Dorfmitte
17.30 – 17.50 Uhr

Tour Hassel – 24. Mai
Hassel Dorfgemeinschaftshaus

16.50 – 17.20 Uhr
Wischer Bushaltestelle

17.30 – 18.00 Uhr
Tour Werben – 21. Mai
Werben Marktplatz

16.25 – 17.25 Uhr

Termine
der Fahrbücherei
im Mai

Hunde bitte immer an der Leine lassen!
In Wald und Flur gilt vom 1. März bis 15.

Juli Leinenzwang.
Hundebesitzer aufgepasst: Während

der Brut- und Setzzeit gehören Hunde in
Wald und Flur angeleint. Das Ordnungs-
amt der Verbandsgemeinde Arneburg-
Goldbeck weist darauf hin, dass alle Hun-
dehalter in der Zeit zwischen dem 1.
März und dem 15. Juli gemäß § 10 Abs. 1
des Feld- und Forstordnungsgesetzes
(FFOG) verpflichtet sind, ihre Tiere beim
Spaziergang durch Wald und Wiesen
durchgängig an der Leine zu halten. Die-
ser Leinenzwang gilt ebenfalls für Wege
und Straßen, die an Grünflächen, Weiden
und Wäldern entlangführt, insbesondere
auch auf den Elbwiesen.

Im Frühling, wenn die Natur erwacht,
sind freilebende Tiere besonders störemp-
findlich und schon ein kleiner Ausflug des
Hundes ins Unterholz kann schwere Fol-
gen haben. Viele Vögel brüten am Boden.
Hunde könnten versehentlich Eier zertre-
ten oder Elterntiere vom Gelege verscheu-
chen.

Das Ordnungsamt appelliert daher  an
die Hundebesitzer, ihre Tiere beim Spa-
ziergang an der Leine zu führen.

Mitteilung
des Ordnungsamtes
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Das Rechtsinstitut des Notwegerechtes
ist in der Bevölkerung kaum bekannt.
Das kommt daher, weil die meisten Lie-
genschaften, insbesondere die bebauten
Grundstücke an einer öffentlichen Stra-
ße liegen. Welche Eigenschaft eine Stra-
ße als öffentliche besitzen muss, ist oft
schwer feststellbar. Insofern soll deshalb
zunächst nachstehend hierauf eingegan-
gen werden.

1. Um eine öffentliche Straße im Sinne
des Wegerechtes handelt es sich,
wenn sie dem öffentlichen Verkehr
gewidmet ist1. Die Widmung ist ein
rechtsgestaltender Hoheitsakt, der
z.B. die Eigenschaft als öffentliche
Straße begründet und ihre Zweckbe-
stimmung festlegt2; sie kann sowohl
durch ein Gesetz (Satzung) oder
durch ein entsprechendes Verhalten
der öffentlichen Verwaltung (z.B. bei
Gemeinden durch einen Bebauungs-
plan oder durch einen Verwaltungs-
akt) bestimmt werden.
Auch spielt das Rechtsinstitut der sog.
„Unvordenklichen Verjährung“ gera-
de im Straßen- und Wegerecht für
das Vorhandensein einer öffentlichen
Straße eine besondere Bedeutung.
Sie liefert den Beweis für eine in frü-
herer Zeit von der zuständigen Obrig-
keit ausdrücklich oder stillschweigend
erteilte Verleihung. Dafür ist es erfor-
derlich, dass der als Recht bean-
spruchte Zustand in einem Zeitraum
von 40 Jahren als Recht besessen
worden ist und dass weitere 40 Jahre
vorher keine Erinnerung an einen
anderen Zustand seit Menschgeden-
ken bestand (so u.a. BGH, Urteil v.
12.12.2008 – Az.: V ZR 106/07 –).
Das bedeutet: Maßgeblicher Zeit-
punkt für die Berechnung der 40-
Jahres-Zeiträume ist nämlich das Da-
tum des In-Kraft-Tretens des jeweili-
gen Landesstraßen- und Wegegeset-
zes (in den Bundesländern Hessen
und NRW ist es das Jahr 1962). Aus-
gang dieses Zeitpunktes ist die Be-
rechnung von weiteren 40 Jahren, so
das den Nachweis einer öffentlichen
Straße bzw. eines Weges das Jahr
1922 maßgebend ist. Wenn dieser
Beweis durch Urkunden oder Zeu-
genaussagen nicht erbracht werden
kann, so liegt dann nur eine private
Straße bzw. ein Privatweg vor.

Die Schiedsstelle informiert
Der nachstehende Artikel wird mit freundlicher Genehmigung der Redaktion der „SchiedsamtsZeitung“ zur nichtgewerblichen
Nutzung abgedruckt.
Für Rückfragen steht Ihnen das bewährte Schiedsstellenteam zu den angegebenen Sprechzeiten zur Verfügung:

Die Bedeutung des Notwegerechtes für das Schieds/amts -stellenwesen

Wenn also vor einem Grundstück kei-
ne öffentliche Straße vorhanden ist,
so können die Grundstückseigentü-
mer beispielweise allein bereits aus
diesem Grunde ihr Anwesen nicht
bebauen. In den Landesbauordnun-
gen der o. a. Bundesländern lauten
die fast gleichlautenden Vorschriften
(vgl. § 4 HBO bzw. BauO NRW) u. a.,
dass Gebäude nur errichtet werden
dürfen, wenn gesichert ist, dass ent-
weder das Vorhaben an einer befahr-
baren öffentlichen Verkehrsfläche
liegt oder bei Nichtvorhandensein die
Zufahrt öffentlich-rechtlich gesichert
ist; letzteres geschieht durch Eintra-
gung einer Baulast in das Baulasten-
verzeichnis, das bei den Bauaufsichts-
behörden geführt wird. Eine Grund-
dienstbarkeit, die regelmäßig im
Grundbuch eingetragen ist, reicht in
bauordnungsrechtlicher Hinsicht
nicht aus.
Aber unabhängig von der Bebaubar-
keit eines Grundstücks haben alle An-
lieger, deren Grundstücke an einem
Privatweg grenzen, einen Anspruch,
dass sie über einer (rechtlich gesicher-
ten) Zuwegung zu der nächstgelege-
nen öffentlichen Straße gelangen
können. Bei einem privaten Verbin-
dungsgrundstück kann dieser An-
spruch z. B. durch einen Vertrag mit
dem Eigentümer des Weges gesichert
werden. Kommt ein solcher Vertrag
nicht zustande, dann kann die
Zuwegung nur mittels eines Notwe-
gerechtes errichtet werden. Im Ge-
gensatz zu der vertraglichen Rege-
lung, die beispielsweise beinhaltet,
dass in der Regel fast alle Fahrzeuge
die private Zuwegung benutzen dür-
fen, trifft dies für das Notwegerecht
nicht zu.

2. Rechtsgrundlage für das Vorhandens-
ein eines Notwegerechts ist § 917
BGB. die Vorschrift besagt u. a. Folgen-
des: Fehlt dem an einer privaten
Zuwegung liegenden Grundstück
eine zur ordnungsgemäßen Benut-
zung notwendige Verbindung mit ei-
nem öffentlichen Weg, so kann der
Eigentümer von den Nachbarn ver-
langen, dass sie bis zur Hebung des
Mangels die Benutzung ihrer Grund-
stücke zur Herstellung der erforderli-
chen Verbindung zu dulden haben.

Auch in diesem Falle könnte zwischen
den Nachbarn eine entsprechende
schriftliche Vereinbarung, die zweck-
mäßigerweise in notarieller Form ge-
schehen sollte, getroffen werden.
Kommt dies nicht zustande, so kann
die Richtung des Notweges und der
Umfang des Benutzungsrechts nur
durch ein zivilrechtliches Urteil be-
stimmt werden. Im übrigen sind die
Eigentümer als Duldungspflichtige,
über deren Grundstück der Notweg
führt, durch eine Geldrente zu ent-
schädigen.
Wie bereits oben erwähnt, besitzen
die Notwegeberechtigten hinsichtlich
der Benutzung des privaten Verbin-
dungsgrundstücks nicht die Rechte,
die den Anliegern einer üblichen
Straße bzw. eines Weges zustehen.
Bis zu der Grundsatzentscheidung
des BGH vom 12.12.2008 (aaO.) war
den Benutzern nur eine fußläufige
Zuwegung zu ihrem Grundstück ge-
stattet. Nach dem BGH-Urteil ist es
den Notwegeberechtigten von Wohn-
grundstücken nunmehr ebenfalls er-
laubt, dass sie die Zuwegung auch
zum Befahren mit ihrem eigenen
Kraftfahrzeug benutzen dürfen. In
diesem Zusammenhang führt der
BGH in seiner Begründung u.a. aus,
dass in Bezug auf das Befahren der
Zuwegung ausschlaggebend war, dass
hierdurch eine „Befriedigung von
Grundbedürfnissen der Bewohner
wie z. B. die problemlose Anlieferung
von Gegenständen des täglichen Le-
bensbedarfs sowie die sichere Er-
reichbarkeit des Grundstücks“ er-
möglicht wird.
Allerdings dürfen nur die Notwegebe-
rechtigten – das sind durchweg die
Eigentümer eines Wohngrundstücks,
Wohnungseigentümers und Erbbau-
berechtigten sowie die in dem Gebäu-
de wohnenden Familienangehörigen -
mit ihren eigenen Kraftfahrzeugen
über das Grundstück des Duldungs-
pflichtigen fahren. – Alle anderen
Fahrzeuge – mit Ausnahme der Ret-
tungsfahrzeuge (z. B. Krankenwagen,
Feuerwehr) – scheiden aus, so u. a.
Taxis, auch diejenigen vom medizini-
schen Dienst- und Fachpersonal, Besu-
cher- und Lieferwagen sowie Trans-
portfahrzeuge schwerer Güter –
hierzu zählt u. a. auch die Anliefe-
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rung von Öl bzw. Baumaterial für Re-
paraturarbeiten -. Den Haltern derar-
tiger Fahrzeuge steht kein Notwege-
recht zu.
Jedoch kommt in solchen Fällen unter
den Voraussetzungen des § 917 Abs.
1 Satz 1 BGB ein zeitlich befristeter
Duldungsanspruch in Betracht, der
aber jeweils in vorheriger Abstim-
mung mit dem Duldungsverpflichte-
ten (Eigentümer des Verbindungs-
grundstückes) erfolgen muss.
Falls der Eigentümer des Wohngrund-
stückes keinen eigenen Pkw besitzt,
so kann er das ihm zustehende Not-
wegerecht einem Dritten – in der Re-
gel einem Familienangehörigen –
„übertragen“. Dieser kann dann z. B.
die Gegenstände des täglichen Le-
bensbedarfs problemlos anliefern.
Diese Übertragung muss rechtzeitig
unter Angabe des Autokennzeichens
dem Duldungsverpflichteten schrift-
lich mitgeteilt werden.
Zur Herstellung und Unterhaltung
des Verbindungsgrundstücks ist der
Duldungspflichte nicht verpflichtet;
es sei denn, er würde dieses
(Teil)Grundstück mitbenutzen.
Ansonsten obliegt dies ausschließlich
den Notwegeberechtigten3. Falls eine
Herstellung durchgeführt werden
muss, ist die vor Beginn der Arbeiten
mit dem Duldungspflichtigen abzu-
stimmen. Bei mehreren Duldungsbe-
rechtigten müssen die Kosten anteil-
mäßig verteilt werden.
An einem größeren Verbindungs-
grundstück befinden sich in der Regel
noch mehrere Liegenschaften, auf
denen sich keine Wohngebäude befin-
den. Diese Eigentümer dürfen das
Grundstück des Duldungspflichtigen
nicht mit einem Fahrzeug durchque-
ren. Um sich gegen verbotswidriges
Befahren durch Unbefugte zu schüt-
zen, hat der Eigentümer des Verbin-
dungsgrundstückes das Recht, auf
dieser Fläche eine Schranke oder
Pfosten zu errichten. In diesem Falle
ist er jedoch verpflichtet, den Notwe-
geberechtigten einen Schlüssel auszu-
händigen3.
Die Verpflichtung zur Duldung des
Notweges tritt nach § 917 BGB nicht
ein, wenn die bisherige Verbindung
des Grundstücks mit dem öffentli-
chen Weg durch eine willkürliche
Handlung des Eigentümers erscheint
willkürlich, sondern nur eine auf frei-
er Erscheinung beruhende Maßnah-
me, die der ordnungsgemäßen
Grundstücksbenutzung widerspricht
und die nicht die notwendige Rück-

sichtnahme auf nachbarliche Interes-
sen außer Acht lassen4.

3. Es ergibt sich nun die Frage, ob auch
bei einem Notwegerecht die Zustän-
digkeit der Schiedsämter und
Schiedsstellen gegeben sein kann.
Wenn ein Streit darüber besteht, ob
es sich bei einem im Kataster ausge-
wiesenen Wegegrundstück um einen
öffentlichen oder privaten Weg (Stra-
ße) im Sinne des Wegerechtes han-
delt, wird dies in aller Regel durch
eine verwaltungsgerichtliche Ent-
scheidung (z. B. im Rahmen einer
Feststellungsklage) geklärt. Kommt
das Verwaltungsgericht zu dem Er-
gebnis, dass das Verbindungsgrund-
stück ein Privatweg ist, dann kann die
Frage der Zuwegung zu den einzel-
nen anliegenden Grundstücken zur
noch zivilrechtlich geklärt werden,
wie dies bereits oben näher erläutert
wurde.
Zunächst wird durchweg zwischen
den betroffenen Grundstückseigentü-
mern ein Gespräch geführt. Falls dies
ergebnislos verlaufen sollte, kommt es
wegen der rechtlichen Klärung eines
Notwegerechts in der Regel zu einer
zivilgerichtlichen Auseinanderset-
zung. Ein derartiges Klageverfahren
könnte sich erübrigen, wenn die sich
streitenden Nachbarn vorher versu-
chen, beim Schiedsamt bzw. bei der
Schiedsstelle eine außergerichtliche
Einigung zu erzielen. Leider ist diese
durch eine Schiedsperson bzw. Frie-
densrichter/in wahrzunehmende Tä-
tigkeit bei den Bürgerinnen und Bür-
gern zu wenig bekannt. Eindeutig
steht fest, dass es sich im Regelfall
auch bei der Klärung eines Notwege-
rechtes um eine nachbarliche Angele-
genheit handelt. Allerdings ergibt sich
lediglich die Frage, ob ein obligatori-
sches oder nur ein fakultatives
Schlichtungsverfahren durchgeführt
werden kann.
Aufgrund der z. Z. geltenden Rechts-
lage scheidet ein obligatorisches
Schlichtungsverfahren aus. Sowohl
das Bundesrecht (vgl. § 15a EGZPO;
hier ist im Abs. 1 unter Nr. 2 der §
917 BGB nicht mit aufgeführt wor-
den) als auch alle Landesgesetze se-
hen ein derartiges Verfahren (noch)
nicht vor.
Folglich kann ausschließlich nur ein
fakultatives Schlichtungsverfahren
realisiert werden. Diese sachliche
Kompetenz ergibt sich aus dem zwei-
ten Abschnitt der landesrechtlichen
Vorschriften. Darin heißt es u. a., dass

„Schlichtungsverfahren in bürgerli-
chen Rechtsstreitigkeiten über vermö-
gensrechtliche Ansprüchen“ in die
Zuständigkeit des Schiedsamtes bzw.
Schiedsstelle fallen5. Aus allen den VV
geht hervor, dass zu den vermögens-
rechtlichen Streitigkeiten auch die
„Wahrung nachbarlicher Belange“
zählen.
Um auch für das Notwegerecht ein
obligatorisches Schlichtungsverfahren
zu erreichen - ähnlich wie bei den
Vorschriften hinsichtlich der Einwir-
kungen von Nachbargrundstücken
nach § 906 BGB, des Überwuchses
oder Überhangs nach § 910 BGB, des
Hinüberfalles oder überhängende
Früchte nach § 911 BGB und eines
Grenzbaumes bzw. -strauches nach §
923 BGB -, wird es für angebracht ge-
halten, wenn bei einer Änderung des
(Bundes) Gesetzes zur Förderung der
außergerichtlichen Streitbeilegung v.
15.12.1999 in der Fassung des Geset-
zes vom 16.08.2005 im Abs. 1 unter
Nr. 2 des § 15 a EGZPO noch die
Zahl „917“ aufgenommen wird. Sollte
diese Ergänzung erfolgen, müssten
anschließend ebenfalls die entspre-
chenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten geändert werden.

Dipl. Komm. Günter Schulte
Beigeordneter a.D., Bad Vilbel

1 Entsprechende Rechtsvorschriften sind für
die Bundesstraßen im Bundesfernstraßen-
gesetz - FStrG - und für die Land-, Kreis-
und Gemeindestraßen in den Straßen-
und Wegegesetzen der einzelnen Länder
geregelt (so u.a. für Hesse im § 2 des Hes-
sischen Straßengesetzes - HStrG) - und
für NRW ebenfalls im § 2 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes NRW -
StrWGNRW -).

2 Vgl. u. a. Creifelds, Rechtswörterbuch, 19.
Auflage, S. 1374.

3 Vgl. Palandt. Kommentar zu BGB, § 917
Rdnr. 8 Buchst. b.

4 so BGH, veröffentlicht u. a. in NJW 2009,
S. 3426.

5 Hierzu vgl. im Einzelnen §§ 13 und 35
BlnSchAG/SchOSchlH/TürSchstG = §§
13, 34a und 35 SchStGMV = §§ 13, 32
u. 37 BbgSchG = §§ 13 u. 30 HSchAG =
§§ 13, 30, 37 b SSchO = §§ 13 (in Verb.
mit § 1 NSchlG) u. 37 NSchAG = §§ 13
u. 34 SchAGNRW =§§ 9 u. 31 SchORhPf
(in Verb. mit § 3 LSchlG) = § 1 Sächs-
SchiedsGütStG = §§ 13, 14 b u. 35
SchStGLSA und insbesondere die dazuge-
hörenden VV - in Sachs gibt es statt der
VV einen sog. Leitfaden für Gemeinden
und FRi.
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■ Stadt Arneburg
01.05. Georg Wölfle zum 72. Geburtstag
02.05. Ursula Klöppel zum 74. Geburtstag
02.05. Horst Rohrlack zum 79. Geburtstag
05.05. Sabine Köcher zum 71. Geburtstag
06.05. Günter Gaue zum 85. Geburtstag
07.05. Rudolf Gebhardt zum 80. Geburtstag
07.05. Agnes Köllner zum 82. Geburtstag
09.05. Erika Krusche zum 84. Geburtstag
10.05. Klaus Helbig zum 80. Geburtstag
10.05. Erika Rösicke zum 72. Geburtstag
11.05. Horst Hinze zum 71. Geburtstag
12.05. Gisela Runge zum 76. Geburtstag
13.05. Elfriede Kohl zum 86. Geburtstag
16.05. Felizitas Rupp zum 70. Geburtstag
16.05. Ruth Völker zum 85. Geburtstag
17.05. Hans Berr zum 74. Geburtstag
17.05. Gertrud Lipp zum 81. Geburtstag
20.05. Christa Rademacher zum 75. Geburtstag
21.05. Anna Appelt zum 77. Geburtstag
22.05. Renate Falke zum 73. Geburtstag
22.05. Peter Stoffels zum 78. Geburtstag
23.05. Hannelore Könnecke zum 74. Geburtstag
25.05. Erich Beyersdorff zum 78. Geburtstag
25.05. Adalbert Hertel zum 88. Geburtstag
26.05. Günter Kahl zum 77. Geburtstag
26.05. Elfie Kiehl zum 78. Geburtstag
26.05. Erika Pichottki zum 75. Geburtstag
28.05. Karin Lüer zum 73. Geburtstag
29.05. Fritz Suchodolsky zum 75. Geburtstag
30.05. Jakob Schreiber zum 82. Geburtstag

■ OT Beelitz
11.05. Erika Mertens zum 85. Geburtstag
24.05. Ingvelde Beckmann zum 78. Geburtstag
25.05. Sonja Thiermann zum 77. Geburtstag

■ Gemeinde Eichstedt (Altmark)
14.05. Christel Holtz zum 81. Geburtstag

■ OT Baben
18.05. Arthur Schulze zum 78. Geburtstag
21.05. Ingeburg Bethge zum 82. Geburtstag
30.05. Dorothee Herbst zum 70. Geburtstag

■ OT Baumgarten
05.05. Brigitte Ostheeren zum 74. Geburtstag
14.05. Otto Wehrmann zum 74. Geburtstag

■ OT Lindtorf
30.05. Margot Bartsch zum 78. Geburtstag

■ OT Rindtorf
06.05. Herta Müller zum 80. Geburtstag
17.05. Manfred Ohmenzetter zum 70. Geburtstag
27.05. Fritz Setzekorn zum 76. Geburtstag
28.05. Irmgard Kaiser zum 81. Geburtstag

■ Gemeinde Goldbeck
03.05. Werner Aßmuß zum 75. Geburtstag
08.05. Hans Herms zum 70. Geburtstag
17.05. Fritz Bindhack zum 98. Geburtstag
24.05. Ilse Hoppe zum 83. Geburtstag
25.05. Waltraud Schrader zum 81. Geburtstag

Gratulationen – Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück

26.05. Uwe Mühleck zum 78. Geburtstag
27.05. Erhard Becker zum 81. Geburtstag
29.05. Brunhilde Strasser zum 76. Geburtstag

■ OT Bertkow
21.05. Lina Seide zum 83. Geburtstag
25.05. Dieter Lühe zum 74. Geburtstag

■ OT Petersmark
12.05. Winfried Hoffmeister zum 72. Geburtstag

■ OT Plätz
06.05. Cäcilie Jurok zum 88. Geburtstag
06.05. Margitta Limmer zum 76. Geburtstag

■ Hansestadt Werben (Elbe)
04.05. Walter Fuhrmeister zum 73. Geburtstag
04.05. Rudolf Nix zum 82. Geburtstag
06.05. Gisela Schmidt zum 80. Geburtstag
06.05. Sophie Schultz zum 86. Geburtstag
10.05. Karl-Heinz Neumann zum 86. Geburtstag
14.05. Bernhard Bolecke zum 75. Geburtstag
15.05. Dieter Garlipp zum 72. Geburtstag
15.05. Ingebord Kaiser zum 74. Geburtstag
16.05. Margot Wartmann zum 77. Geburtstag
20.05. Helene Packebusch zum 93. Geburtstag
21.05. Erna Jecking zum 82. Geburtstag
22.05. Ernst Schulz zum 71. Geburtstag
23.05. Dietrich Rothenbeck zum 73. Geburtstag
25.05. Irma Ahrens zum 85. Geburtstag
31.05. Brigitte Schulz zum 71. Geburtstag

■ OT Behrendorf
08.05. Traugott Scheid zum 74. Geburtstag

■ OT Giesenslage
30.05. Karl-Ernst Seifert zum 72. Geburtstag

■ Gemeinde Hassel
09.05. Lambert Heppekausen zum 79. Geburtstag
13.05. Luise Busse zum 82. Geburtstag
18.05. IlseVoßKöhler zum 80. Geburtstag
22.05. Marieluise Schmelzer zum 73. Geburtstag
31.05. Rudolf Schulz zum 77. Geburtstag

■ OT Sanne
06.05. Hedwig Willmann zum 79. Geburtstag
15.05. Alma Lindecke zum 87. Geburtstag
16.05. Edith Gahl zum 81. Geburtstag

■ OT Wischer
02.05. Walter Bittner zum 82. Geburtstag
26.05. Inge Wilder zum 79. Geburtstag

■ Gemeinde Hohenberg-Krusemark
04.05. Rolf Jeniche zum 72. Geburtstag
04.05. Otto Ziekau zum 90. Geburtstag
05.05. Hannelore Kolb zum 71. Geburtstag
29.05. Natalie Kieler zum 85. Geburtstag

■ OT Groß Ellingen
01.05. Werner Böhlke zum 86. Geburtstag
12.05. Erna Frank zum 78. Geburtstag
15.05. Ingrid Henkel zum 77. Geburtstag
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■ OT Hindenburg
10.05. Kurt Kasper zum 74. Geburtstag
14.05. Alfred Waskowiak zum 75. Geburtstag

■ OT Klein Ellingen
19.05. Käte Nix zum 70. Geburtstag

■ OT Osterholz
12.05. Elke Biedler zum 72. Geburtstag
14.05. Ruth Kwiecinski zum 78. Geburtstag

■ OT Schwarzholz
11.05. Johannes Wenke zum 83. Geburtstag
21.05. Elfriede Scholz zum 86. Geburtstag

■ Gemeinde Iden
01.05. Dr. Wolfgang Eckstein zum 76. Geburtstag
04.05. Marga Eckstein zum 73. Geburtstag
06.05. Vera Kunze zum 80. Geburtstag
15.05. Waltraud Müller zum 76. Geburtstag
23.05. Ilse Gasper zum 83. Geburtstag
30.05. Waltraud Kubernuß zum 74. Geburtstag

■ OT Rohrbeck
11.05. Ilse Uhrmeister zum 74. Geburtstag
18.05. Hans-Georg Köllnberg zum 83. Geburtstag

■ Gemeinde Rochau
03.05. Margarete Voigtländer zum 71. Geburtstag
04.05. Christa Esstedt zum 77. Geburtstag
07.05. Hildegard Behrens zum 81. Geburtstag
12.05. Ruth Krüger zum 78. Geburtstag
25.05. Anita Reichert zum 72. Geburtstag
30.05. Ingeborg Pieck zum 77. Geburtstag
31.05. Hansjoachim Koch zum 75. Geburtstag

■ OT Häsewig
13.05. Ewald Henning zum 74. Geburtstag
19.05. Joachim Hemstedt zum 76. Geburtstag

■ Klein Schwechten
01.05. Kurt Dobberahn zum 76. Geburtstag
04.05. Maria Gorski zum 86. Geburtstag
12.05. Anna Mechow zum 79. Geburtstag
17.05. Gerda Reul zum 81. Geburtstag
20.05. Gisela Spura zum 83. Geburtstag
24.05. Annemarie Preuß zum 73. Geburtstag

■ OT Ziegenhagen
12.05. Annelies Brauer zum 81. Geburtstag
19.05. Erika Schneider zum 83. Geburtstag
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Kirchliche Nachrichten
� Pfarrbereich Arneburg

Gottesdienst – Himmelfahrt, den 9. Mai
Zu Himmelfahrt sind alle großen und kleine Leute des Pfarrbereiches
eingeladen, um dem Himmel näher zu kommen
Um 10 Uhr in Sankt-Georg – Arneburg Pfingstgottesdienst – Sonntag,
den 19. Mai um 14 Uhr – Gemeindenachmittag – Dienstag, den 14.
Mai um 14 Uhr
Rindtorf: Gottesdienst – Pfingstmontag, den 20. Mai um 14 Uhr
Lindtorf: Gottesdienst – Pfingstmontag, den 20. Mai um 10.15 Uhr
Baumgarten: Gottesdienst – Pfingstsonntag, den 19. Mai um 9 Uhr
Jarchau: Gottesdienst – Pfingstsonntag, den 19. Mai um 10.15 Uhr
Sanne: Gottesdienst – Pfingstmontag, den 20. Mai um 9 Uhr
Gemeindenachmittag – Mittwoch, den 22. Mai um 15 Uhr
Dalchau: Gottesdienst – Sonntag, den 5. Mai um 10.15 Uhr
Beelitz: Gottesdienst – Sonntag, den 5.Mai um 9 Uhr
Hassel: Konfirmationsgottesdienst – Sonntag, den 12. Mai um 10 Uhr
Wir freuen uns mit Oliver Hinze aus Arneburg und Leonardo Riedinger
aus Hassel und ihren Familien auf den Konfirmationsgottesdienst.
J. Schlase, Pfarrerin

� Pfarrbereich Königsmark
Gottesdienste:
Fr, 3. Mai Königsmark 19 Uhr

(Andacht zum Tagesausklang)
So, 5. Mai Rohrbeck 9 Uhr

Meseberg 10.30 Uhr
Do, 9. Mai Wolterslage (zentr. Gottesdienst) 10 Uhr

Calberwisch 14 Uhr
(+ Kaffeetrinken auf dem Hof „Packebusch“)

So, 12. Mai Rengerslage 9.00 Uhr
Hindenburg 10.30 Uhr

So, 19. Mai Iden 13.30 Uhr
 (Festgottesdienst zur Konfirmation)

Mo, 20. Mai Rohrbeck (zentraler Gottesdienst) 10.30 Uhr
So, 26. Mai Walsleben 10.30 Uhr

Schwarzholz 14 Uhr
Fr, 31. Mai Königsmark 19 Uhr

(Andacht zum Tagesausklang)

Gemeindeveranstaltungen:
Andacht in der Diakonischen Einrichtung Königsmark:
Freitag, 31. Mai   8.30 Uhr
Konfirmandenarbeit:
Vorkonfirmanden des Pfarrbereiches Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark Do., 2. Mai 16.30 Uhr

Do., 16. Mai 16.00 Uhr
Konfi-Freizeit in Kossebau 8. bis 9. Juni, Beginn: 17.00 Uhr
Hauptkonfirmanden des Pfarrbereiches Königsmark:
Stellprobe Kirche Iden Die., 14. Mai 16.30 Uhr
Jugendarbeit im Pfarrbereich Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark: nach Vereinbarung
GKR-Sitzung für die Gemeinde/das Kirchspiel:
Iden (Pfarrhaus) Montag, 6. Mai 18.30 Uhr
Walsleben (in Hindenburg) Dienstag, 7. Mai 19.00 Uhr
Gemeindenachmittage
für die Kirchengemeinde Meseberg:
in der Winterkirche: Mittwoch, 1. Mai 14.30 Uhr
für das Kirchspiel Walsleben:
im Pfarrhaus Walsleben: Mittwoch, 8. Mai 14.30 Uhr
für die Gemeinden Hindenburg & Schwarzholz:
im Pfarrhaus Schwarzholz: Mittwoch, 15. Mai 14.30 Uhr
für die Kirchengemeinde Iden:
im Pfarrhaus Iden: Mittwoch, 29. Mai 14.30 Uhr

� Pfarrbereich Werben
05.05. 10.00 Uhr  Gottesdienst in Werben
07.05. 16.00 Uhr  Bibelstunde im Pfarrhaus Werben

19.00 Uhr  Gesprächskreis im Pfarrhaus Werben
09.05. 14.00 Uhr
Himmelfahrt auf dem Deich bei Räbel mit KinderGD
Es ist eine lange Tradition: Himmelfahrt feiert das Kirchspiel in der Dorf-
kirche und auf dem Deich in Räbel einen ganz besonderen Gottesdienst.
Das war auch schon zu den Zeiten so, als es noch nicht wieder regel-
mäßig Gottesdienste in Räbel gab. Auch in diesem Jahr laden wir
wieder dazu ein: Kommt alle am Donnerstag, 9. Mai, 14 Uhr in der
Kirche zu Räbel. Für den musikalischen Rahmen sorgen der Gemisch-
te Chor Werben und ein Bläserensemble. Auch wird es einen Kindergot-
tesdienst geben. Im Anschluss geht es zum beliebten Kaffeetrinken auf
dem Deich. An einer langen Tafel werden wir mit Blick auf die schöne
Elbaue – hoffentlich bei schönem Wetter! – gemeinsam bei Kaffee und
Kuchen zusammensitzen. Wie immer trägt jeder etwas dazu bei (bitte
auch an Geschirr denken). Auch beim Kaffeetrinken auf dem Deich wird
für musikalische Unterhaltung gesorgt.
11.05. 13.00 Uhr Trauung in Berge

18.00 Uhr Kultur in Räbel (Dorfkirche)
12.05. 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden

in Werben mit KinderGD
14.05. 19.30 Uhr GKR im Pfarrhaus Werben
18.05. 18.00 Uhr Familienabend im Pfarrhaus Werben
19.05. 14.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst in Werben

mit KinderGD und Hl. Abendmahl
23.05. 19.00 Uhr Hauskreis im Pfarrhaus Werben
25.05. 19.00 Uhr
Konzert:  „Una Notte Italiana“in der Kirche zu Berge
Malena Grandoni & Ensemble
Das Ensemble besteht aus 3 virtuosen Musikern und wird begleitet von
der unvergesslichen Stimme von Malena Grandoni. Die Gruppe wurde
von dem Akkordeonisten und Komponisten Andres Grandoni 2004 ge-
gründet. Alle Werke sind von ihm arrangiert, bearbeitet oder kompo-
niert. Heute geben sie Konzerte in unter anderem auch in der Philhar-
monie Berlin.
Kartenvorverkauf: 13,- € (Abendkasse. + 2,- €)
Vorverkaufsstellen:
Blumenladen & Dienstleistungen Mellenthin: 039393-5296
Pfarramt Werben: 039393-324
Bäckerei Obara: 039393-5251
26.05. 11.00 Uhr  Gottesdienst in Berge

14.00 Uhr  Gottesdienst in Ferchlipp mit Taufe

Wir informieren: PACHTVERGABE!
Zum 30. September laufen drei Pachtverträge mit insgesamt über 1
Hektar Fläche aus. Rechtzeitig vor dem Ablaufdatum wird es ein Aus-
schreibungsverfahren geben, bei dem sich interessierte und geeignete
Pächter um einen Vertragsabschluss ab dem 1. Oktober bewerben kön-
nen. Sofern dies noch nicht geschehen, können sich Interessenten schon
jetzt im Kreiskirchenamt melden und erhalten dann bei Verfahrensbe-
ginn alle erforderlichen Informationen, wie die Bewerbung um die Flä-
chen genau zu erfolgen hat.
Kontakt im Kreiskirchenamt: Herr Kollmannsperger, 03931-649423
oder Dietrich.Kollmannsperger@ekmd.de
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� Pfarrbereich Klein Schwechten
Der Deutsche Evangelische Kirchentag vom 1. bis 5. Mai in Hamburg
steht unter der Losung „Soviel du brauchst“.
Ein Spruchband mit dem Wort aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 16, Vers
18, wurde am Turm der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis enthüllt.
Als Zuspruch und Aufmunterung sowie zugleich als Aufforderung, sich
den Herausforderungen der Zeit zu stellen, fungiert das Leitwort.
„So viel du brachst“ ist jedem und jeder von Gott versprochen aber es
bedeutet auch, dass wir nicht mehr gebrauchen sollen als nötig ist.
Wenn auch Sie sich einladen lassen, darüber nachzudenken und mit
nach Hamburg fahren wollen, melden Sie sich einfach im Gemeindebü-
ro und wir sprechen ab, welche dieser Schritte wir gemeinsam als
Gemeinde(n) des evang. Pfarrbereiches Klein Schwechten gehen können.
Aber auch zu Hause stehen im Mai besondere, zum Teil sehr festliche
Gottesdienste auf dem Plan. Konfirmationen und Taufen, stille Momente
und Jugendgottesdienste und ganz gewiss ist auch für Sie ein Angebot
dabei, welches Ihnen Freude bereitet und Sie gern mit anderen Men-
schen teilen werden.

Die Gottesdienste im Mai feiern wir am:
05.05. um 10:00 Uhr in Hohenberg-Krusemark mit Pfr. Kahl
12.05. um 9:00 Uhr in Klein Schwechten

um 10:30 Uhr zur Eisernen Konfirmation in Goldbeck
um 14:00 Uhr in Möllendorf als besonderer Gottesdienst

mit alternativen Formen besonders für
und von jungen Menschen.
Eingeladen sind aber selbstverständlich
alle Generationen!

19.05. um 10:00 Uhr in Goldbeck mit Pfr. Kahl
zu Pfingsten um 10:00 Uhr in Krusemark zur Konfirmation

mit Abendmahl
um 14:30 Uhr in Eichstedt mit Taufe

20.05. um 9:00 Uhr in Bertkow
Pfingst- um 10:30 Uhr in Baben
montag um 14:00 Uhr in Klein Schwechten
28.05. um 18:00 Uhr in Plätz wieder als besonderer

Gottesdienst mit alternativen Formen
wie am 12.05 in Möllendorf

Andere Gemeindeveranstaltungen wie folgt:
immer montags 19:30 Uhr im Gemeindehaus
Chor in Klein Schwechten
immer dienstags 19:30 Uhr bei der Feuerwehr
Chor in Eichstedt
08.05. um 15:00 Uhr in Goldbeck
Gemeindenachmittag
09.05. Regionalgottesdienst zu Christi Himmelfahrt
siehe Pfarrbereich Königsmark
16.+30.05. um 17:00 Uhr in Klein Schwechten
Konfirmandenunterricht
22.05. ab 15:00 Uhr Sommerfest der Diakonie in Hindenburg für die
ganze Region
Pfarrer i.E. Thomas Vesterling erreichen sie zu den Sprechzeiten jeweils
Montagnachmittags im Gemeindehaus Klein Schwechten (Dorfstr. 80),
via Mail unter Vesterling@kirchenkreis-stendal.de oder telefonisch unter
039388 / 906734.
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Aktuelles zum Tag der Regionen
Machen Sie mit! ... und zeigen Sie un-

ter dem Motto „Aus der Region, für
die Region – Welt der kurzen
Wege“ die Vorteile einer Nahversor-
gung mit regionalen Produkten, Dienst-
leistungen, Versorgungseinrichtungen
und sozialer Infrastruktur sowie mit
Kultur und Bildung. Der Tag der Regio-
nen ist in Sachsen-Anhalt seit Jahren
etabliert. Wir freuen uns sehr, wenn Sie
den Aktionstag auch in diesem Jahr nut-
zen, um Ihre Einrichtung oder Veranstal-
tung bekannt zu machen und so gemein-
sam mit uns dazu beitragen, die Stärken
der Regionen in den Blick zu rücken.

Wir suchen noch Orte für die
Auftakt- und zentrale Veranstal-
tung: Wenn Sie Interesse haben, eine
Veranstaltung zu organisieren, ohnehin
eine passende Veranstaltung im Aktions-
zeitraum geplant haben oder einen Vor-
schlag, welche Veranstaltung geeignet
sein könnte, zögern Sie bitte nicht, ihn
uns mitzuteilen.

Es können kleinere oder größere Hof-
feste sein, Dorffeste, Veranstaltungen in
Städten u.v.m.. Vor allem sollten die Ver-
anstaltungen die Ziele des Aktionstages
wiederspiegeln. Uns ist es wichtig, dass
das Anliegen einer nachhaltigen Ent-
wicklung und regionaler Kreisläufe
durch die Veranstaltung transportiert
wird. Bitte nennen Sie uns Ihre Ideen
möglichst bis Ende März. Am 3.April fin-
det das nächste Aktionsbündnistreffen
statt. Dort soll das Thema diskutiert wer-
den.

Sie können Ihre Veranstaltung in
der bundesweiten Datenbank an-
melden: www.tag-der-regionen.de

Die vom Aktionsbündnis "Tag der Regi-
onen Sachsen-Anhalt" beschlossenen
Kriterien für Veranstaltungen finden
Sie unter www.kosa21.de.

  Programmheft – Ihre Anzeige
im Programm – Redaktionsschluss
ist am 15. August

 Ihre Anzeige im Programmheft:
Wir planen auch in diesem Jahr
wieder ein gedrucktes Programm-
heft für den "Tag der Regionen" in
Sachsen-Anhalt. Dafür wünschen
wir uns erstmals Ihre Unterstüt-
zung: Wir möchten Ihnen die Möglich-
keit geben, in dem kommenden Pro-

Aktionswochen zum „Tag der Regionen“
27. September bis 13.Oktober
„Aus der Region, für die Region – Welt der kurzen Wege"

grammheft Anzeigen zu schalten. Sie
erreichen so in erster Linie Menschen,
die an den regionalen Produkten Sach-
sen-Anhalts und Regionalität allgemein
interessiert sind. Uns ermöglicht es, auch
in diesem Jahr ein Programmheft in ei-
ner geplanten Auflage von 10.000 Stück
zu drucken und wie bisher in ganz Sach-
sen-Anhalt zu verteilen. Wir freuen uns
sehr, wenn Sie die Möglichkeit nutzen
und damit unsere Arbeit für Regionali-
tät unterstützen. Wenn Sie Interesse ha-
ben, rufen Sie uns bitte an: Tel. 0391/
5433861.

Redaktionsschluss für das gedruck-
te Programmheft in Sachsen-Anhalt ist
der 15. August.

Alle Veranstaltungen, die bis zu diesem
Datum in der Datenbank eingetragen
sind und zum Anliegen passen, werden
automatisch im Programmheft veröf-
fentlicht.

www.kosa21.de: Veranstaltungs-
kalender rund um Regionalität
und Nachhaltigkeit

Besuchen Sie unsere neu gestaltete
Seite www.kosa21.de. Neuerdings haben
Sie dort die Möglichkeit, sich zu regist-
rieren und im Veranstaltungskalender
Ihre Termine rund um die The-
men Regionales und Nachhaltiges
in Sachsen-Anhalt ohne großen Auf-
wand selbst zu veröffentlichen. Mit die-
sem Angebot möchten wir dazu beitra-
gen, den Menschen die regionale Vielfalt
zu zeigen und somit die Wertschätzung
für die Kulturlandschaft unserer Dörfer
und Städte erhöhen.

Wir freuen uns, wenn Sie das
Angebot nutzen und Ihre Hoffes-
te, Bildungsveranstaltungen, Regi-
onalmärkte, Tagungen, Work-
shops u.v.m. dort eintragen.

Gerne nehmen wir auch Ihre
nachhaltigen Projekte in die Da-
tenbank auf.

Hierzu schicken Sie uns bitte eine kur-
ze Beschreibung und Fotos. Bei Fragen
können Sie uns jederzeit anrufen (Tel.
0391/ 5433861).

 Wir möchten Sie besuchen:
Neue Touren „Spurensuche Nach-
haltigkeit“

In der Reihe Spurensuche
„Nachhaltig durch Regionalität“
plant das Netzwerk Zukunft Sach-
sen-Anhalt e.V. in diesem Jahr
zwei Touren

Im Mittelpunkt stehen regional-wirt-
schaftende Betriebe oder sozial-kulturelle
Einrichtungen, die einen Beitrag zu
nachhaltigem Wirtschaften bzw. einer
nachhaltigen Entwicklung in der Region
leisten.

Ziel der Tour ist es, Einblicke in Herstel-
lungsprozesse aufzuzeigen und deutlich
zu machen, wie die Betriebe vor Ort ver-
ankert sind bzw. welche Bedeutung sie
für die gesamte Region haben.

Welche Vor- und Nachteile oder Proble-
me ergeben sich aus der regionalen Aus-
richtung, wieweit funktionieren regiona-
le Kreisläufe?

Welchen Beitrag leisten sozial-kulturel-
le Einrichtungen zu lebendigen Regio-
nen?

Eine Tour in Ihre Region: Gerne
führen wir eine Tour zu Ihrem Betrieb/
Ihrer Einrichtung und bei Ihren Part-
nern bzw. Stationen in Ihrer Nähe
durch.

Wir nehmen Ihre Vorschläge auf, pla-
nen die Touren, bewerben sie gemein-
sam mit Ihnen und laden die Presse ein.

Touren (beispielhaft):
• Tour „Nahversorgung" (Stationen:

Bäcker, Metzger, Dorfladen, Gastro-
nomie,...)

• Tour „Vom Wald zum Möbelstück"
(Stationen: Forst, Sägewerk, Tischler,
Möbelladen,...)

• Tour „Erneuerbare Energien" (Statio-
nen: Forst, Hersteller von Hackschnit-
zel, Hackschnitzelheizung in (öffentli-
cher) Einrichtung,...)

• Tour „Lokales Handwerk"
• Tour „Naturschutz und/oder Touris-

mus"
• Tour „Lebendiges Dorf" (Stationen:

Mehrgenerationenhaus, besondere
Wohnprojekte, Vereine und Kulturan-
gebote)
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Gerne kommen wir zu Ihnen.
Wenn Sie möchten, dass wir eine
Tour zu Ihrem Betrieb oder zu
Ihrer Einrichtung planen, überle-
gen Sie bitte, welche weiteren Zie-
le in Ihrer Umgebung für eine
nachhaltige Entwicklung stehen
und setzen Sie sich mit uns in Ver-
bindung.

 Grundtvig Lernpartnerschaft
„CORDERA" zum Tag der Regio-
nen

 Seit August 2012 läuft die Grundtvig
Lernpartnerschaft “College On Regional
Development European Rural Areas"
(CORDERA). Inhalt der Partnerschaft ist
eine Zusammenarbeit zur Stärkung und
Entwicklung ländlicher Regionen.

Der gemeinsame Projekthintergrund
der acht Partner aus sechs europäischen
Ländern ist die Initiierung und Umset-
zung eines europäischen Tag der Regio-
nen (DotR).

Weitere Informationen gibt es in Kürze
unter www.tag-der-regionen.de

Rufen Sie uns an:
Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e.V.
Koordination "Tag der Regionen"
Anke Schulze-Fielitz und Frank Ernst
Olvenstedter Str. 10
39108 Magdeburg
Tel. 0391/ 5433861
Fax 0391/ 5619632
agenda@kosa21.de
http://www.kosa21.de/
http://www.tag-der-regionen.de/

Wir unterstützen Sie durch...
Informationsveranstaltungen
Aktionsbeispiele
Öffentlichkeitsarbeit/ Programmheft
Flyer und Plakate für Ihre Aktionen
Spannbänder 5*1 Meter
(in begrenzter Zahl)
Kleine Spannbänder für Stände

(Portoerstattung für die Materialien)
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Die Ortsgruppe der Volkssolidarität
Goldbeck lud nun schon zum 17. Mal zu
einem fröhlichen Beisammensein anläss-
lich des Frauentages am 8. März ein.
Über 50 Frauen aus Goldbeck, Möllen-
dorf, Petersmark und Baben waren ge-
kommen, wie immer sehr gespannt auf
die schön dekorierten Tische. Und wir
wurden nicht enttäuscht! Blumen, Deko-
kies, kleine Schokoladeneier und bunte
Schokoschmetterlinge und für jeden ein
kleines Präsent zum Mitnehmen
schmückten unsere Plätze. Die Herzlich-
keit und Freude, mit der Hannelotte
Belseck und ihre fleißigen Helfer alles
vorbereitet hatten, war zu spüren. Wir
danken dafür.

Zu Beginn der Veranstaltung sprach
unsere Vorsitzende ein paar Worte zur
Begrüßung und zum Ablauf. Nun wur-
den die Kassiererinnen geehrt, denn
ohne ihre zuverlässige Arbeit wäre wohl
ein solcher Tag nicht zu bewältigen. Also
Dank an Edith Aßmuß, Hannelore Bück-
ner, Irmgard Habekus, Regina Kattengell,
Erika Brauer und Ellen Strieks. Nach
dem dazu gehörenden Applaus wurde
Kaffee eingeschenkt und Kuchen ser-
viert. Beides lecker. Wie immer gab es
viel zu erzählen, mit leiser Musik im Hin-

tergrund. Auch wie immer, begleitete
uns der DJ Steffen Hehlke aus Meseberg
durch den Nachmittag. Er fand wieder
zu jeder Situation die richtige Musik:
zum Tanzen, zum Mitsingen, zum
Schunkeln oder einfach nur als Unter-
malung für unsere Gespräche. Besonders
gefordert war er bei den Auftritten un-
serer so ideenreichen und begabten und
kein Mühe scheuenden „Schauspieler“.
Zuerst trat Emma(Erika Bauer) auf, chic
mit Strohhut, und beklagte sich:“Kein
Schwein ruft mich an, keine Sau interes-
siert sich für mich!“ Doch dann kam Frie-
da (Hanne Bückner) dazu mit einem
Korb voller Frühlingsblumen. Und schon

Frauentagsfeier der Ortsgruppe
der Volkssolidarität Goldbeck
Ausgelassene Stunden für über 50 Frauen – Dank den Organisatoren

war die schönste  Tratscherei in vollem
Gange. Wir dankten es mit spontanen
Lachern und Applaus. Doch kaum hatten
wir an den Tischen ausgewertet, was wir
von den beiden gehört hatten, da ertön-
ten Klänge von „Schwanensee“  und he-
rein kamen zwei zierliche Ballet-Schwä-
ne – in Schwarz Edith Aßmuß und in
Weiß Hannelotte Belseck. War das ein
Gaudi! Sie tippelten wie echte Balletttän-
zerinnen und bewegten graziös die
Arme dazu. Auf einmal ertönte ein Pau-
kenschlag und beide fielen auf zwei
Stühle, völlig ausgepumpt von der an-
strengenden Darstellung. Jubel und der
Ruf: „Zugabe“ begleiteten die Schwäne
hinaus. Wir konnten die Darbietung
noch einmal genießen. Dann waren wir
gefragt. Tanzmusik lud uns ein, selbst
aktiv zu werden. Im nu füllte sich die
Tanzfläche. Die Stimmung war großarti-
ge. Aber die Vorführungen waren ja
noch nicht vorbei. Jugendlich, im Stil der

50er Jahre erschienen Erika Braner und
Hanne Brückner mit schwingenden Rö-
cken und passendem Haarreif. Sie san-
gen und tanzten nach entsprechender
Musik, wie z.B. „Rose vom Wörthersee“.
Wieder war tosender Beifall ihr Lohn.
Danach schunkelten und sangen wir,
tranken auch mal ein Gläschen und
tanzten. Der letzte Auftritt wurde von
Edith Aßmuß und Hannelotte Belseck
gestaltet. Sie erschienen im Outfit der
20er Jahre, elegant mit Hütchen und
Täschchen und präsentierten sich als
verliebte feine Damen. Hubert Riek, der
eigentlich still im Hintergrund für Kaffee
und reibungslos ablaufende  Bedienung
sorgte, stand plötzlich im Zentrum und
wurde von den beiden Schönheiten an-
gehimmelt. Dazu lief der Schlager „So ein
Mann“. Wir als Publikum, amüsierten
uns köstlich. Auch in diesem Jahr hatten
die vier Frauen wieder für herzerwär-
mende Heiterkeit gesorgt. Wir applau-
dierten und bedankten uns. Dank gilt
auch den Helfern Ilona Jansen, Heidi
Himmler und Hubert Riek für ihre auf-
merksame und fleißige Arbeit. Die restli-
che Zeit verging wie im Fluge bei Tanz,
Schunkeln und Singen. Zum Abschluss
gab es noch Wiener Würstchen und Kar-
toffelsalat. Gegen 19 Uhr wurden wir
von den Bussen des Betriebes E. Ladtsch
nach Hause gefahren.

Wir freuen uns schon aufs nächste
Jahr.                                  Elvira Walther
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Wo kommt mein Abfall hin, in den blau-
en, gelben oder schwarzen Mülleimer?

 Mit diesen Fragen treten unsere Kin-
der täglich an uns heran. Das war der
Grund uns mit dem Thema Müll ausein-
anderzusetzen.

 Nach einigen Absprachen mit der ALS
Dienstleistungs- mbH begann unser Pro-
jekt am Freitag, den 12. April. Frau Tan-
ne von der ALS zeigte den Kindern den
Weg des Mülls vom Sortieren, über
Wiederverwerten bis zur Endlagerung
auf. In einer Bastelstation konnten die
Kinder aus ausgedienten Verpackungen
Müllmonster erschaffen.

Umweltprojekt – Mülltrennung
Blauer, gelber oder schwarzer Mülleimer? Die ALS zeigte es.

Am Freitag, den 15. April fuhren die
Kinder der 3. und 4. Klasse zur Deponie
nach Stendal. Dort sahen sie mit eigenen
Augen die Mülltrennung und Rohstoff-
verwertung. Die Kinder waren ganz er-
staunt, wie viel Müll täglich anfällt. In je-
den Container musst reingeschaut wer-
den. Nach der Müllbergbesteigung fuh-
ren wir mit sehr viel positiven Erfahrun-
gen wieder zurück zur Schule.

Besten Dank an Frau Tanne und der
ALS Dienstleistungsgesellschaft.

Grundschule Goldbeck
Frau Heidenreich

Am 1. Mai ab 16 Uhr in Baumgar-
ten,  Lindtorfer Weg (Alte Hühnerfarm)
laden wir recht herzlich ein.

Verbringen Sie mit uns gemütliche
Stunden in Natur und mit netten Leu-
ten.

Für Versorgung am Grill und Getränke
ist gesorgt!

Wer in Baumgarten oder Eichstedt
schlecht zu Fuß ist, wird abgeholt und
natürlich auch wieder nach Hause ge-
fahren.

Anmeldung bitte bei Fritz Jahns oder
beim Bürgermeister.

Baumgarten
ruft zum Maifeuer

ZUMBA fitness
am 6. Mai

Das Tanz-Workout im Latinorhythmus!
Spaß, Bewegung, Effektivtät
Wann: Montag, 6. Mai
Beginn: 20 Uhr
Wo: Stadthalle Arneburg
Nähere Informationen erhalten Sie im
Tourismusbüro Arneburg

Tanzschule Müller
Tanzruf: (03901) 3 68 32

Am Sonnabend, den 1. Juni lädt die
Freiwillige Feuerwehr Werben zum Tag
der offenen Tür ein.

Beginn: 13.00 Uhr
Treffpunkt:
am Feuerwehrgerätehaus

Für Essen und Trinken ist gesorgt und
für unsere Kinder wird Spaß, Spiel und
Spannung geboten.

Über recht viele Besucher freuen sich
die Organisatoren,
die FFw Werben und
der Verein „Werben für Kinder“ e.V.

Einladung zum Tag
der offenen Tür in
der Feuerwehr Werben
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Im März führten wir unseren Lese-
wettstreit durch. Aus den Klassen 2, 3
und 4 traten jeweils die 3 besten Leser
jeder Klasse zum Vorlesen an. Jede Klas-
senstufe bekam einen unterschiedlichen
schwierigen Text. Geachtet wurde auf
die Lautstärke, den Ausdruck, sinnerfas-
sendes Lesen und die Anzahl der Fehler.
Fragen zum Inhalt des Textes gehörten
auch dazu.  Bei den Preisträgern domi-
nierte in diesem Jahr ausschließlich die
4. Klasse. Folgende Plätze wurden belegt:

Lesekönig Jasper Herbst
2. Platz Luca Sophie Kanemeier
3. Platz Lucas Jany
Für die Sieger gab es einen Gutschein

als Preis.

Grundschule Goldbeck

Lesewettstreit an der Grundschule Goldbeck
Die Sieger gewannen einen Gutschein

Am letzten Schultag vor den Osterferi-
en wollten wir unser traditionelles Oster-
wandern mit Osterkörbchen durchfüh-
ren. Das noch sehr winterliche Wetter
zwang uns zu einer Planänderung. Un-
sere Winterwanderung führten wir den-
noch durch.

Bei Tiefschnee und strahlendem Son-
nenschein starteten wir in Richtung
Klein Schwechten zum Spielplatz. Dort
konnten sich die Kinder so richtig austo-
ben. Aber der Osterhase hatte dort kei-
ne Körbchen versteckt. Also ging unsere
Wanderung durch Klein Schwechten zu-
rück zur Schule. In den Klassenräumen
wurden dann alle fündig. Jedes Kind be-
kam ein Osterkörbchen und ging fröhlich
in die Osterferien.

Grundschule Goldbeck

Osterwanderung am 22. März in Richtung Klein Schwechten
Strahlender Sonnenschein lud zum Austoben ein
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Am letzten Schultag vor den Osterferi-
en fand an der Idener Grundschule das
traditionelle Osterfest statt. Zu Beginn
spielte die Theatergruppe der Grund-
schule ihren Mitschülern das Märchen
„Rumpelstilzchen“ vor. Anschließend
ging es für die Mädchen und Jungen
zum Osterhasenorientierungslauf. Ein-
geteilt in 4 Gruppen mussten sie mit Hil-
fe von Karten (Wegbeschreibungen) zum
gemeinsamen Ziel – der Rohrbecker
Heide – finden. Dabei waren noch 5 Sta-
tionen zu absolvieren (Seilspringen. Sin-
gen, Zielwurf, Tierspuren sowie Geräu-
sche erkennen). Dort angekommen
konnten alle Kinder auf Ostereiersuche
gehen, die auch gleich vor Ort gekostet
wurden. Zum Abschluss ging es auf den
Sportplatz zum gemeinsamen Spielen
und Würstchenessen. Gut gestärkt star-
teten sie dann in die Osterferien.

Ostern im Schnee in der Grundschule Iden
Osterhasen-Orientierungslauf zur Rohrbecker Heide

Liebe Rentner der Gemeinde Rochau!
Wir wenden uns heute – um alle zu er-

reichen auf diesem Wege – mit einem
besonderen Anliegen an Sie.

Eingeschränkter Besuch, aber nicht weniger gern
Neuregelung für das Geburtstagssingen zu den Ehrentagen der Rentner der Gemeinde Rochau

Wie Sie wissen, kommen die Kinder-
gartenkinder an Ihren Ehrentagen zum
Singen. Nun haben wir mittlerweile die
Situation, dass es immer mehr Rentner

werden, die auf unseren Besuch warten
(nicht alle stehen im Amtsblatt).

Für die Kinder heißt das, dass sie
manchmal mehrmals pro Woche auf ihre
Spielzeit verzichten, um Ihnen eine
Freude zu machen.

In Absprache mit unserem Kuratorium
sind wir zu folgender Neuregelung ge-
kommen: Ab dem 1. Juli kommen wir
nur noch zum 70. Geburtstag, zum 75.
Geburtstag und dann wieder zum 80.
Geburtstag zum Singen. Nach dem 80.
Geburtstag kommen wir wieder jedes
Jahr, wenn Sie es wünschen.

Wir hoffen, dass Sie verstehen, dass
wir im Interesse der Kinder handeln
und dass Sie uns trotzdem gewogen
bleiben.

Mit freundlichem Gruß

Ihr KITA - Team
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Im Februar feierte Hans Joachim Ullrich
seinen 75. Geburtstag.

 Wie gewohnt, machten wir uns auf
den Weg, um dem Jubilar ein  Geburts-
tagsständchen und etwas Gebasteltes
von den Kindern zu überbringen.

 Nachdem wir dem Geburtstagskind
unsere Glückwünsche in Form eines  Ge-
burtstagsliedes überbracht hatten, be-
dankte sich Herr Ullrich und überreichte
den Kindern Schaumküsse, sowie Milch
und Kakao für eine Schlemmerpause im
Kindergarten.

 Herr Ullrich verriet den Kindern, dass
er auch eine Riesenüberraschung für
uns hat. Er erklärte uns, dass er seine
Geburtstagsgäste gebeten hat, auf Blu-
mengschenke zu verzichten und statt-
dessen Geld für die Kita zu spenden.

 Wir staunten nicht schlecht, als er uns
erzählte, dass knapp 400,00 Euro  zu-
sammengekommen sind und sich die
Kita in diesem Wert Spiel- und Beschäfti-
gungsmaterial anschaffen kann. Mit so
einer Überraschung hatten wir nicht ge-
rechnet.

 Um so mehr Spaß machte es uns, aus
Katalogen lang schon markierte  Sachen,
für die sonst das Geld nicht da war, zu
bestellen. Forschungsuntensilien für un-
seren Experimentierbereich im Wert von
395,00 Euro wurden gekauft.

 Herr Ullrich kam in unsere Einrichtung
und übergab den Kindern die  ange-
schafften Materialien. Wir bedankten
uns mit Liedern und Gedichten bei ihm.
Dann gab es kein Halten mehr. Die Kin-
der nahmen die Geschenke von Herrn
Ullrich gleich in Beschlag.

 Auf diesem Weg möchten sich die Kin-
der und Erzieher der Kita  Knirpsenland
noch einmal ganz herzlich bei Herrn Ull-
rich und seinen Geburtstagsgästen be-
danken, besonders bei dem Kollegium
der Idener Grundschule und des Gym-
nasiums Osterburg, sowie den Tischten-
nisspielern und dem Angelverein.

Liane Gieschler

Gemeinde Iden –
Idener Knirpse
bedanken sich

Einige der umliegenden Dörfer hatten
ihr Osterfeuer abgesagt oder auch nicht
wirklich zum Brennen gebracht.

Der Rohrbecker Dorfverein entschied
sich trotz Frost und Schnee am 30. März
zum Osterfeuer nach Rohrbeck einzula-
den. So zogen dann angeführt von der
Freiwilligen Feuerwehr Rohrbeck gegen
18:30 Uhr die Rohrbecker und Gäste mit
Fackeln und Laternen zum Feuerplatz.

Angedacht war, die Fackeln zum Ent-
zünden des Feuers zu nutzen.

Das Ergebnis war bescheiden.
Unter der Hand von Peter Schmack

und Söhnen sowie Friedrich Mörchen
nahm das Feuer dann Fahrt auf und die
Stimmung stieg.

Rohrbecker trotzen Frost und Schnee
Osterfeuer am 30. März brachte Jung und Alt näher

Bei Würstchen, Stockbrot  und Marsh-
mallows sowie heißen und kalten Ge-
tränken und manch interessantem Ge-
spräch  lies es sich gut verweilen.

So kamen auch Besucher der umlie-
genden Dörfer und erfreuten sich an
Wärme und Geselligkeit.

Gegen 23 Uhr übernahm dann die Feu-
erwehr das Ablöschen und die Gäste

gingen begeistert nach Hause.
Im Jahr 2014 wird es eine Neuauflage

geben sind sich die Mitglieder des  Rohr-
becker Dorfvereins sicher.

Denn diese Termine, an denen das Dorf
zusammenrückt, sich Jung und Alt  be-
gegnen sind eigentlich viel zu selten.

Nach der leisen Romantik von Walter
Herzog kommt jetzt Bewegung in das
Bild der    KLEIN-ST-EN GALERIE ARNE-
BURG: Kräftige Farben, urige Formen,
bissige Zeichnungen und fröhliche Pup-
pen werden im GOLDENEN ANKER zu
ARNEBURG am Mittwoch, dem 8.
Mai, um 19 Uhr vorgestellt von Ju-
lia und Reiner Ehrt aus Kleinmachnow,
die bereits vor 11 Jahren hier waren.

Beide Künstler, 1959 und 1960 gebo-
ren, haben an der Burg Giebichenstein
studiert und diplomiert, pflegen aber
unterschiedliche Genres.

Während sie, so scheint es, vorwiegend
spielerische Objekte für Kinder zwischen
8 und 88 Jahren arbeitet, Holz formt
und bemalt, Puppen gestaltet und Käfer
laufen lässt oder auch zauberhafte Land-
schaften schnitzt, hat er sich als souverä-

Auf ein Neues....
Im Goldenen Anker stellen wieder Julia und Reiner Ehrt aus

ner Zeichner mit spitzer Feder, skurrilen
Figuren aggressiven Themen, auch sol-
chen Farben, einen Namen gemacht.

Sein Engagement für das Hier und
Heute hat 1993 zur Gründung einer ei-
genen EDITION EHRT  für Grafik-Editio-
nen und original-graphische Bücher ge-
führt.

Jetzt aber stehen nicht Karikaturen im
Vordergrund, sondern Handzeichnun-
gen, figürliche Malerei, Druckgraphik
und natürlich Bücher aus der eigenen
Edition, von denen sicher einige ihre In-
teressenten finden werden.

Die Ausstellung ist täglich von 11:30
bis 21 Uhr zu sehen, bis zum 18. Juni.

Arne Könnecke
Vorsitzender des Arneburger
Kultur- und Heimatvereins
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Der Gemeinderat Goldbeck hat auf seiner Sitzung am 27.02.2013 fol-
genden Beschluss 40/010/13 gefasst:

Beschlusstext
Der Gemeinderat Goldbeck beschließt auf seiner heutigen Sitzung nach
der Beratung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange (TöB) nach § 4 Abs. 1 BauGB und der
Bürgerbeteiligung die Abwägung der Stellungnahmen gemäß beilie-
gendem Vorschlag (Abwägungstabelle).

Bekanntmachung der Gemeinde Goldbeck
über die Abwägung der Stellungnahmen zur öffentlichen Auslage und Beteiligung

der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan Sondergebiet Fotovoltaik
„Solarpark Goldbeck-Süd“ in Goldbeck

Begründung
Im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die Bürger und
Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Die  eingegangenen Stellung-
nahmen sind zu werten und gegebenenfalls bei der weiteren Planung zu
berücksichtigen.

Torsten Dobberkau
Bürgermeister

Der Gemeinderat Goldbeck hat auf seiner Sitzung am 27.02.2013 fol-
genden Beschluss 40/011/13 gefasst:

Beschlusstext
Der Gemeinderat Goldbeck beschließt auf seiner heutigen Sitzung den
Bebauungsplan „Solarpark Goldbeck-Süd“, bestehend aus der Plan-
zeichnungen und den textlichen Festsetzungen als Satzung. Die Be-
gründung des Bebauungsplanes wird gebilligt. Die Satzung ist nach den
Vorgaben der Hauptsatzung bekannt zu machen.

Bekanntmachung der Gemeinde Goldbeck über den Satzungsbeschluss zum
Bebauungsplan Sondergebiet Fotovoltaik „Solarpark Goldbeck-Süd“ in Goldbeck

Begründung
Zur weiteren Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in
Goldbeck sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.
Bei der Erstellung des Bebauungsplanes wurden die Vorschriften des
BauGB angewandt.

Torsten Dobberkau
Bürgermeister

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Iden
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt in
der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat die Folgende, vom
Gemeinderat in der Sitzung am 21.02.2013 beschlossene Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu
leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.057.300 Euro

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.002.000 Euro

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.054.700 Euro

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    972.000 Euro

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf 1.087.200 Euro

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf 1.589.500 Euro

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf               0 Euro

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf        1.300 Euro

festgesetzt.



30.04.2013 19Hallo Nachbarn – Amtliche Bekanntmachungen in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe)

Amtliche Bekanntmachungen

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird
auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,
(Verpflichtungsermächtigung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird
auf 50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
(Grundsteuer A) auf 220 v. H.

1.2   für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 300 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendun-

gen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen
werden, wird auf

10.000,00 €
festgesetzt.

Iden, den 21.02.2013

...........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anla-
gen liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung zur Einsichtnah-
me vom 06.05. bis 21.05.2013 im Verwaltungsamt Goldbeck, Zimmer
26, öffentlich aus.

Die nach § 99 Abs. 4 und § 100 Abs. 2 der Gemeindeordnung erforderli-
chen Genehmigungen sind durch den Landkreis Stendal am 26.03.2013
unter dem Aktenzeichen 30.01.00-2.1.270-HH2013 erteilt worden.

Iden, den 21.02.2013

...........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Goldbeck
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt in
der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat die Folgende, vom
Gemeinderat in der Sitzung am 27.02.2013 beschlossene Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu
leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.315.400 Euro

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.295.400 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.314.800 Euro

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.205.400 Euro

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf    119.500 Euro

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf      95.600 Euro

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf               0 Euro

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf    135.800 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird
auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,
(Verpflichtungsermächtigung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird
auf 200.000 Euro festgesetzt.
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Amtliche Bekanntmachungen

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:

1. Grundsteuer

1.1   für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
(Grundsteuer A) auf 320 v. H.

1.2   für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 410 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendun-

gen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen
werden, wird auf

10.000,00 €
festgesetzt.

Goldbeck, den 27.02.2013

...........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushalts- plan mit seinen
Anlagen liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung zur Ein-
sichtnahme vom 06.05.2013 bis 21.05.2013 im Verwaltungsamt Goldbeck
der VerbGem Arneburg-Goldbeck, Amt Kämmerei, öffentlich aus.

Die nach § 99 Abs. 4 und § 100 Abs. 2 der Gemeindeordnung erforderli-
chen Genehmigungen sind durch den Landkreis Stendal am 25.03.2013
unter dem Aktenzeichen 30.01.00-2.1.-180-HH2013 erteilt worden.

Goldbeck, den 27.02.2013

...........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt in
der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat die Folgende, vom
Gemeinderat in der Sitzung am 28.02.2013 beschlossene Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu
leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.146.800 Euro

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.145.800 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.146.200 Euro

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.115.800 Euro

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf    125.200 Euro

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf    106.900 Euro

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf      97.300 Euro

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf    150.300 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird
auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,
(Verpflichtungsermächtigung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird
auf 50.000 Euro festgesetzt.
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Amtliche Bekanntmachungen

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:

1. Grundsteuer

1.1   für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
(Grundsteuer A) auf 220 v. H.

1.2   für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 320 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 310 v. H.

§ 6
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendun-

gen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen
werden, wird auf

10.000,00 €
festgesetzt.

Hohenberg-Krusemark, den 28.02.2013

...........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anla-
gen liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung zur Einsichtnah-
me vom 06.05.2013. bis 21.05.2013 im Verwaltungsamt Goldbeck, Amt
Kämmerei, öffentlich aus.

Die nach § 99 Abs. 4 und § 100 Abs. 2 der Gemeindeordnung erforderli-
chen Genehmigungen sind durch den Landkreis Stendal am 11.04.2013
unter dem Aktenzeichen 30.01.00-2-1-245-HH2013 erteilt worden.

Hohenberg-Krusemark, den 28.02.2013

...........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

1. Haushaltssatzung der Hansestadt Werben (Elbe)
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt in
der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat die Folgende, vom
Stadtrat in der Sitzung am 26.02.2013 beschlossene Haushaltssatzung
erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu
leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.292.700 Euro

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.282.800 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.292.700 Euro

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.212.800 Euro

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf    472.400 Euro

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf    667.500 Euro

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf    199.100 Euro

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf    284.000 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird
auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Ver-
pflichtungsermächtigung) werden in Höhe von 174.000 EURO festge-
setzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird
auf 50.000 Euro festgesetzt.
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Amtliche Bekanntmachungen

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:

1. Grundsteuer

1.1   für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
(Grundsteuer A) auf 260 v. H.

1.2   für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 330 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 330 v. H.

§ 6
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendun-

gen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen
werden, wird auf

10.000,00 €
festgesetzt.

Hansestadt Werben (Elbe), den 26.02.2013

...........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anla-
gen liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung zur Einsichtnah-
me vom 06.05.2013  bis 21.05.2013 im Verwaltungsamt der VerbGem
Arneburg-Goldbeck, Amt Kämmerei,  öffentlich aus.

Die nach § 99 Abs. 4 und § 100 Abs. 2 der Gemeindeordnung erforderli-
chen Genehmigungen sind durch den Landkreis Stendal  am 04.04.2013
unter dem Aktenzeichen 30.01.00-22.-610-HH2013 erteilt worden.

Hansestadt Werben (Elbe), den 26.02.2013

...........................................................................................
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

Auf der Grundlage des § 170 der Gemeindeordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL.LSA S. 568), in der zurzeit geltenden
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
Folgendes am 28.02.2013 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark beschließt auf
seiner heutigen Sitzung gemäß §170 Abs. 5 der Gemeindeordnung LSA
vom 05.12.1993 und in seiner zuletzt geänderten Fassung über die
Jahresrechnung 2010 der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. Der Ge-
meinderat erteilt dem Bürgermeister die Entlastung für diesen Zeit-
raum.“

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark über die Bestätigung
der Jahresrechnung 2010 der Gemeinde Hohenberg-Krusemark,

sowie der Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2010
Beschlussnummer: 30/0003/13

Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 06.05.2013 bis 21.05.2013 im
Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Amt Käm-
merei, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den Sprechzeiten
öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 28.02.2013

gez. Kautz
Bürgermeister
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Auf der Grundlage des § 170 der Gemeindeordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL.LSA S. 568), in der zurzeit geltenden
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hassel Folgendes am
08.04.2013 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel beschließt auf seiner heutigen
Sitzung gemäß §170 Abs. 5 der Gemeindeordnung LSA vom 05.12.1993
und in seiner zuletzt geänderten Fassung über die Jahresrechnungen
2011 und 2012 der Gemeinde Hassel. Der Gemeinderat erteilt dem
Bürgermeister Herr Kuwan die Entlastung für den Zeitraum 11.07.2011-
31.12.2012.“

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Gemeinde Hassel über die Bestätigung
die Jahresrechnungen 2011 und 2012 der Gemeinde Hassel, sowie der Entlastung

des Bürgermeisters Herr Kuwan für den Zeitraum 11.07.2011-31.12.2012
Beschlussnummer: 50/013/13

Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 06.05.2013 bis 21.052013 im
Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Amt Käm-
merei, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den Sprechzeiten
öffentlich aus.

Hassel, 08.04.2013

gez. Rhismann
stellv. Bürgermeister

Auf der Grundlage des § 170 der Gemeindeordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL.LSA S. 568), in der zurzeit geltenden
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hassel Folgendes am
08.04.2013 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel beschließt auf seiner heutigen
Sitzung gemäß §170 Abs. 5 der Gemeindeordnung LSA vom 05.12.1993
und in seiner zuletzt geänderten Fassung über die Jahresrechnungen
2011 und 2012 der Gemeinde Hassel. Der Gemeinderat erteilt dem
ehemaligen Bürgermeister Herr Kornek die Entlastung für den Zeit-
raum 01.01.2011-28.02.2011.“

Bekanntmachung der Gemeinde Hassel über die Bestätigung
die Jahresrechnungen 2011 und 2012 der Gemeinde Hassel,

sowie der Entlastung des ehemaligen Bürgermeisters Herr Kornek
 für den Zeitraum 01.01.2011-28.02.2011

Beschlussnummer: 50/014/13

Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 06.05.2013 bis 21.05.2013 im
Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Amt Käm-
merei, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den Sprechzeiten
öffentlich aus.

Hassel, 08.04.2013

gez. Kuwan
Bürgermeister

Auf der Grundlage des § 170 der Gemeindeordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL.LSA S. 568), in der zurzeit geltenden
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hassel Folgendes am
08.04.2013 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel beschließt auf seiner heutigen
Sitzung gemäß §170 Abs. 5 der Gemeindeordnung LSA vom 05.12.1993
und in seiner zuletzt geänderten Fassung über die Jahresrechnungen
2011 und 2012 der Gemeinde Hassel. Der Gemeinderat erteilt der ehe-
maligen amtierenden Bürgermeisterin Frau Heim die Entlastung für den
Zeitraum 01.03.2011-10.07.2011.“

Bekanntmachung der Gemeinde Hassel über die Bestätigung
die Jahresrechnungen 2011 und 2012 der Gemeinde Hassel,

sowie der Entlastung der ehemaligen amtierenden Bürgermeisterin Frau Heim
für den Zeitraum 01.03.2011-10.07.2011

Beschlussnummer: 50/015/13

Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 06.05.2013 bis 21.05.2013 im
Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Amt Käm-
merei, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den Sprechzeiten
öffentlich aus.

Hassel, 08.04.2013

gez. Kuwan
Bürgermeister
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Die Hansestadt Werben (Elbe) beabsichtigt  zum 01. Juni 2013 eine
Person mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden zur Ausbil-
dung zum/zur Fährmann/-frau einzustellen.
Der Einsatz als Stadtarbeiter/-in ist Teil der Stelle.

Voraussetzungen:
• erweitertes Führungszeugnis ohne Eintrag
• gültige Fahrerlaubnis für PKW und Traktor
• abgeschlossene Berufsausbildung in einem technischen Beruf
• gesundheitliche Eignung
• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeit (Schichtarbeit)

Die Bezahlung erfolgt nach Tarif. Der Vertrag wird vorerst befristet für
1 Jahr abgeschlossen.

Stellenausschreibung

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden
nicht übernommen.

Die vollständigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 15.05.2013 an
die

Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
An der Zuckerfabrik 1

39596 Goldbeck.

Dr. Volkmar Haase
Bürgermeister

Für die

Gemarkung Eichstedt und Lindtorf

Flur(en) 1 – 12 und 1 - 7

in der Gemeinde Eichstedt
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhan-
dene Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters
durch die Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom  15.05.2013  bis   14.06.2013

Offenlegung
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.05.2010 (GVBl. LSA S. 340)

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo  –  Fr       8.00 – 13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
                                               Di                13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vor-
herige telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-
2520 gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte kann innerhalb
eines Monats nach Ablauf der oben angegebenen Offenlegungsfrist Klage
erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Magde-
burg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg einzulegen.

Im Auftrag
gez. Dieter  Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
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Für die

Gemarkung Eichstedt und Lindtorf

Flur(en) 1 –  12 und 1 - 7

in der Gemeinde Eichstedt
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

das Liegenschaftsbuch und die  Liegenschaftskarte hinsicht-
lich der Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lage-
bezeichnung ergänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschrei-
bender Angaben des Liegenschaftskatasters informiert.

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben
des Liegenschaftskatasters

Die Liegenschaftskarte  und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit

vom 15.05.2013  bis  14.06.2013

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo – Fr       8.00 – 13.00  Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
                                               Di              13.00 – 18.00  Uhr
zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

Im Auftrag
gez. Dieter Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Für die

Gemarkung Werben und Berge

Flur(en) 1 – 16 und 1 - 5

in der Hansestadt Werben
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhan-
dene Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters
durch die Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom  15.05.2013  bis   14.06.2013

Offenlegung
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.05.2010 (GVBl. LSA S. 340)

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo  –  Fr       8.00 – 13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
                                              Di                 13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vor-
herige telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-
2520 gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte kann innerhalb
eines Monats nach Ablauf der oben angegebenen Offenlegungsfrist Klage
erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Magde-
burg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg einzulegen.

Im Auftrag
gez. Dieter  Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
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Für die

Gemarkung Werben und Berge

Flur(en) 1 – 16 und 1 - 5

in der Hansestadt Werben
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

das Liegenschaftsbuch und die Liegenschaftskarte hinsichtlich
der Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lage-
bezeichnung ergänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschrei-
bender Angaben des Liegenschaftskatasters informiert.

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben
des Liegenschaftskatasters

Die Liegenschaftskarte  und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit

vom 15.05.2013  bis  14.06.2013

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo – Fr       8.00 – 13.00  Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
                                               Di              13.00 – 18.00  Uhr
zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

Im Auftrag
gez. Dieter Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Für die

Gemarkung Arneburg

Flur(en) 1 – 24

in der Stadt Arneburg
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhan-
dene Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters
durch die Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom  15.05.2013  bis   14.06.2013

Offenlegung
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.05.2010 (GVBl. LSA S. 340)

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo  –  Fr       8.00 – 13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
                                              Di                 13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vor-
herige telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-
2520 gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte kann innerhalb
eines Monats nach Ablauf der oben angegebenen Offenlegungsfrist Klage
erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Magde-
burg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg einzulegen.

Im Auftrag
gez. Dieter  Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
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Amtliche Bekanntmachungen

Für die

Gemarkung  Arneburg

Flur(en)  1 –  24

in der Stadt Arneburg
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

das Liegenschaftsbuch und die  Liegenschaftskarte hinsicht-
lich der Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lage-
bezeichnung ergänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschrei-
bender Angaben des Liegenschaftskatasters informiert.

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben
des Liegenschaftskatasters

Die Liegenschaftskarte  und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit

vom 15.05.2013  bis  14.06.2013

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo – Fr       8.00 – 13.00  Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
                                               Di              13.00 – 18.00  Uhr
zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

Im Auftrag
gez. Dieter Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Für die

Gemarkung Ellingen und Altenzaun

Flur(en)  1 – 12 und 1, 9 - 14

in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhan-
dene Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters
durch die Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom  15.05.2013  bis   14.06.2013

Offenlegung
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716)
zuletzt  geändert durch Gesetz vom 18.05.2010 (GVBl. LSA S. 340)

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo  –  Fr       8.00 – 13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
                                               Di                13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vor-
herige telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-
2520 gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte kann innerhalb
eines Monats nach Ablauf der oben angegebenen Offenlegungsfrist Klage
erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Magde-
burg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg einzulegen.

Im Auftrag
gez. Dieter  Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
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Amtliche Bekanntmachungen

Für die

Gemarkung Ellingen und Altenzaun

Flur(en)  1 –  12 und 1, 9 - 14

in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

das Liegenschaftsbuch und die  Liegenschaftskarte hinsicht-
lich der Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lage-
bezeichnung ergänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschrei-
bender Angaben des Liegenschaftskatasters informiert.

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben
des Liegenschaftskatasters

Die Liegenschaftskarte  und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit

vom 15.05.2013  bis  14.06.2013

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo – Fr       8.00 – 13.00  Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
                                               Di              13.00 – 18.00  Uhr
zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

Im Auftrag
gez. Dieter Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Für die

Gemarkung Goldbeck und Bertkow

Flur(en)  1 – 8 und 1 - 8

in der Gemeinde Goldbeck
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhan-
dene Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters
durch die Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom  15.05.2013  bis   14.06.2013

Offenlegung
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.05.2010 (GVBl. LSA S. 340)

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo  –  Fr       8.00 – 13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
                                              Di                 13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vor-
herige telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-
2520 gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte kann innerhalb
eines Monats nach Ablauf der oben angegebenen Offenlegungsfrist Klage
erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Magde-
burg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg einzulegen.

Im Auftrag
gez. Dieter  Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
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Amtliche Bekanntmachungen

Für die

Gemarkung Goldbeck und Bertkow

Flur(en)  1 –  8 und 1 - 8

in der Gemeinde Goldbeck
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

das Liegenschaftsbuch und die  Liegenschaftskarte hinsicht-
lich der Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lage-
bezeichnung ergänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschrei-
bender Angaben des Liegenschaftskatasters informiert.

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben
des Liegenschaftskatasters

Die Liegenschaftskarte  und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit

vom 15.05.2013  bis  14.06.2013

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt,Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo – Fr       8.00 – 13.00  Uhr
 zusätzlich für Antragsannahme und Information
                                               Di              13.00 – 18.00  Uhr
zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

Im Auftrag
gez. Dieter Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Für die

Gemarkung Hassel

Flur(en)  1 – 10

in der Gemeinde Hassel
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhan-
dene Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters
durch die Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom  15.05.2013  bis   14.06.2013

Offenlegung
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716)
zuletzt  geändert durch Gesetz vom 18.05.2010 (GVBl. LSA S. 340)

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo  –  Fr       8.00 – 13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
                                               Di                13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vor-
herige telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-
2520 gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte kann innerhalb
eines Monats nach Ablauf der oben angegebenen Offenlegungsfrist Klage
erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Magde-
burg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg einzulegen.

Im Auftrag
gez. Dieter  Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
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Amtliche Bekanntmachungen

Für die

Gemarkung Hassel

Flur(en)  1 –  10

in der Gemeinde Hassel
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

das Liegenschaftsbuch und die  Liegenschaftskarte hinsicht-
lich der Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lage-
bezeichnung ergänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschrei-
bender Angaben des Liegenschaftskatasters informiert.

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben
des Liegenschaftskatasters

Die Liegenschaftskarte  und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit

vom 15.05.2013  bis  14.06.2013

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinfor-
mation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo – Fr       8.00 – 13.00  Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
                                               Di              13.00 – 18.00  Uhr
zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

Im Auftrag
gez. Dieter Kottke
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Ende der amtlichen Bekanntmachungen


